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Gesetz 
zur Änderung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen

 

Vom 18. Dezember 2018

 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

 

Gesetz 
zur Änderung

des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen

 

 

Artikel 1
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Das Abschiebungshaftvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. 
S. 901), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefasst:

 

„Inhaltsübersicht

 

§ 1  Abschiebungshaft, Einrichtungen

§ 2 Grundsätze der Vollzugsgestaltung

§ 3  Aufnahme

§ 4  Zugangsverfahren

§ 5  Unterbringung

§ 6  Bewegungsfreiheit

§ 7  Betreuung und Beratung

§ 8  Arbeit, Verpflegung, Einkauf

§ 9  Bargeld, Eigengeld, Kleidung, persönlicher Bereich

§ 10           Raucherbereiche

§ 11           Ruhezeit, Einschluss

§ 12           Freizeit und Sport

§ 13           Seelsorgliche Betreuung, Religionsausübung

§ 14           Besuche

§ 15           Schriftverkehr, Pakete und Geschenke

§ 16           Telefonie, Telekommunikation

§ 17           Bezug von Zeitungen, Mediennutzung

§ 18           Verhaltensregeln

§ 19           Ordnungsmaßnahmen
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§ 20           Unterbringung in besonderen Fällen

§ 21           Durchsuchung

§ 22           Besondere Sicherungsmaßnahmen

§ 23           Unterbringung in einem besonders gesicherten Raum

§ 24           Fesselung, Fixierung

§ 25           Verlegung in einen anderen Gewahrsamstrakt, Beobachtung während des Einschlus-
ses

§ 26           Gefahr im Verzug

§ 27           Erläuterung und Dokumentation besonderer Sicherungsmaßnahmen

§ 28           Unmittelbarer Zwang

§ 29           Schusswaffenverbot

§ 30           Medizinische Versorgung

§ 31           Entlassung aus der Haft

§ 32           Beschwerderecht

§ 33           Beirat Abschiebungshaft

§ 34           Dokumentation, Akteneinsicht

§ 35           Dienstrechtliche Bestimmungen

§ 36           Anwendung der Datenschutzgrundverordnung und des Datenschutzgesetzes Nord-
rhein-Westfalen

§ 37           Begriffsbestimmungen

§ 38           Datengeheimnis

§ 39           Zulässigkeit der Datenerhebung

§ 40            Erhebung und Verwendung von Daten über Untergebrachte bei nicht-öffentlichen 
Stellen

§ 41           Erhebung von Daten über Personen, die nicht Untergebrachte sind

§ 42           Verarbeitung innerhalb der Unterbringungseinrichtung

§ 43           Übermittlung an öffentliche Stellen
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§ 44           Datenerhebung und Datenübermittlung bei Vorinhaftierungen

§ 45           Datenübermittlung an nicht öffentliche Stellen

§ 46           Haftmitteilungen an öffentliche Stellen

§ 47           Überlassung von Akten

§ 48           Erkennungsdienstliche Maßnahmen, Identitätsfeststellungsverfahren

§ 49           Identifikation einrichtungsfremder Personen

§ 50           Einsatz von Videotechnik

§ 51           Optisch-elektronische Einrichtungen im Umfeld der Unterbringungseinrichtung

§ 52           Elektronische Aktenführung

§ 53           Erkenntnisse aus Beaufsichtigungen

§ 54           Schutz besonderer Kategorien personenbezogener Daten

§ 55           Benachrichtigung und Auskunft der betroffenen Personen

§ 56           Löschungsfrist

§ 57           Ausführungsbestimmungen

§ 58           Einschränkung von Grundrechten

§ 59           Inkrafttreten, Berichtspflicht“.

 

2. § 1 wird wie folgt gefasst:

 

„§ 1

Abschiebungshaft, Einrichtungen

 

(1) Freiheitsentziehende Maßnahmen nach den Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162) in der jeweils geltenden Fas-
sung (Abschiebungshaft als Vorbereitungs- und Sicherungshaft und Ausreisegewahrsam), In-
haftnahmen nach § 57 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes (Zurückschiebungshaft) und nach § 15 
Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes (Zurückweisungshaft) sowie die Inhaftnahme zum Zwecke 
der Überstellung nach Artikel 28 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestim-
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mung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staa-
tenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (ABl. L 
180 vom 29.6.2013, S. 31), werden in besonderen speziellen Abschiebungshafteinrichtungen 
(Unterbringungseinrichtungen) vollzogen.

Die nach § 62 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes als äußerstes Mittel definierte, das Fehlen von 
Haftalternativen voraussetzende Abschiebungshaft dient ausschließlich dem Zweck, richterliche 
Haftanordnungen nach den Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes zu vollziehen.

 

(2) Beim Vollzug von freiheitsentziehenden Maßnahmen werden folgende Aufgaben erfüllt:

 

1.      die Sicherstellung der Durchsetzung der Ausreisepflicht durch Vollziehung der Abschie-
bungshaft (Vorbereitungs- und Sicherungshaft) und des Ausreisegewahrsams, der Zurückschie-
bungs- und Zurückweisungshaft sowie die Vollziehung der Inhaftnahme zur Sicherstellung der 
Überstellung (Überstellungshaft),

2.      die Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung innerhalb der Unterbringungseinrich-
tung,

3.      der Schutz der Allgemeinheit vor Straftaten der Untergebrachten, die aus der Haft heraus 
begangen werden können,

4.      die Mitwirkung an Ausweisungen, Abschiebungen und Überstellungen und

5.      die Unterstützung der Polizeibehörden bei der Gefahrenabwehr und der Strafverfolgung.

 

(3) Die Aufgabenerfüllung nach Absatz 2 umfasst auch die hierzu erforderliche Datenerhebung, 
Datenverarbeitung und Datenübermittlung.“

 

3. § 2 wird wie folgt geändert:

 

a)      Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 

„(3) Untergebrachten dürfen, soweit Beschränkungen nicht Gegenstand von Ordnungsmaßnah-
men nach § 19 sind, nur Beschränkungen auferlegt werden, soweit es der Zweck der Haft, die Si-
cherheit oder Ordnung in einer Unterbringungseinrichtung oder die öffentliche Sicherheit erfor-
dern.“
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b)      Folgender Absatz 4 wird angefügt:

 

 „(4) Die nach der Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen vom 4. April 2017 (GV. 
NRW. S. 389, ber. S. 594) in der jeweils geltenden Fassung zuständige Bezirksregierung kann ei-
ne der Aufrechterhaltung der inneren Ordnung der Einrichtung dienende Hausordnung erlassen. 
Die Hausordnung schützt auch die berechtigten Interessen der Untergebrachten, des Personals 
der Unterbringungseinrichtung, der sonstigen dort tätigen Personen und der Besucherinnen und 
Besucher und stellt den erforderlichen Interessenausgleich sicher. Die Hausordnung ist in die in 
der Vollzugspraxis erfahrungsgemäß verbreiteten Sprachen zu übersetzen.“

 

4. § 3 wird wie folgt geändert:

 

a)      Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 

„(2) Die Aufnahme erfolgt nach Vorlage der richterlichen Anordnung und des schriftlichen Auf-
nahmeersuchens der zuständigen Behörde. Die Ausländerbehörden übermitteln der Unterbrin-
gungseinrichtung bei der Aufnahme alle vollzugsrelevanten Erkenntnisse zu gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen, Vorstrafen und zu Gefährdungen, die von den Untergebrachten für den 
Vollzug der Abschiebungs- oder Überstellunghaft oder für den Ausreisegewahrsam ausgehen 
können. Die Einrichtung ist berechtigt, gegenüber der Polizei, den Justizvollzugsbehörden, an-
deren Vollzugseinrichtungen und gegenüber den Gefahrenabwehrbehörden ein Ersuchen auf 
Übermittlung solcher Erkenntnisse zu stellen, die zur Aufgabenerfüllung nach § 1 erforderlich 
sind. Die Einrichtung ist berechtigt, die zuständige Polizeibehörde über eine Inhaftierung zu un-
terrichten. §§ 39 und 43 finden Anwendung.“

 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

 

„(3) Der besonderen Situation schutzbedürftiger Personen im Sinne der Richtlinie 2008/115/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen 
und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger 
(ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 98) und der Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, 
die internationalen Schutz beantragen (ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 96), ist durch geeignete 
Überprüfungen und angemessene Unterstützung Rechnung zu tragen. Ergeben sich während 
der Abschiebungshaft Hinweise, dass Untergebrachte das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
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haben, hat die Unterbringungseinrichtung unverzüglich das zuständige Jugendamt und die zu-
ständige Ausländerbehörde zu informieren damit gegebenenfalls eine vorläufige Inobhutnahme 
und eine Altersfeststellung durch das Jugendamt veranlasst werden kann.“

 

c)      Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

 

d)      Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden aufgehoben.

 

e)      Absatz 7 wird Absatz 5 und in Satz 1 werden die Wörter „wenn eine Eigen- oder Fremdge-
fährdung dem nicht entgegensteht“ durch die Wörter „sofern Gründe der Eigen- und Fremdge-
fährdung, der Sicherheit oder Ordnung der Unterbringungseinrichtung, der öffentlichen Sicher-
heit oder des Unterbringungszwecks nicht entgegenstehen“ ersetzt.

 

5. Nach § 3 wird folgender § 4 eingefügt:

 

„§ 4

Zugangsverfahren

 

(1) An das Aufnahmeverfahren schließt sich zur Vorbereitung der Vollzugsausgestaltung der Un-
tergebrachten ein Zugangsverfahren an. Das Verfahren dient der Ermittlung der individuellen 
Grundbedürfnisse der Untergebrachten, insbesondere im Hinblick auf die medizinische Versor-
gung, die erforderliche Betreuung und die Feststellung von Schwierigkeiten, welche die Unter-
gebrachten mit den Vollzugsbedingungen haben. Dabei sind alle Umstände einzubeziehen, de-
ren Kenntnis für eine planvolle und wirksame Ausgestaltung der Vollzugsbedingungen der Un-
tergebrachten erforderlich ist. Dies schließt die Bewertung einer möglichen Selbstgefährdung 
und die Bewertung von Gefährdungen ein, die von den Untergebrachten gegenüber anderen 
Personen oder gegenüber Rechtsgütern ausgehen könnten. Hierzu können die Untergebrachten 
bis zu einer Woche in einer besonderen Unterbringung, die unter Ausschluss des Rechts aus § 6 
erfolgt, beobachtet werden. Ein Mindestzeitraum von täglich zwei Stunden für einen Aufenthalt 
außerhalb der Hafträume ist grundsätzlich sicherzustellen. Der Ausschluss oder eine Beschrän-
kung der Rechte aus §§ 9, 12, 13 Absatz 4, § 14 Absatz 1, § 15, § 16 Absatz 1 und § 17 können an-
geordnet werden. Die Kontaktaufnahme mit Rechtsvertretern, Familienangehörigen, den zustän-
digen Konsulaten und den einschlägig tätigen Hilfs- und Unterstützungsorganisationen ist zu ge-
statten. § 14 Absatz 2 gilt entsprechend.
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(2) Den zeitlichen Umfang des Zugangsverfahrens und den Umfang der Beschränkungen nach 
Absatz 1 Satz 7 ordnet die Leitung der Unterbringungseinrichtung oder in Vertretung die für die 
Durchführung des Zugangsverfahrens zuständige Leitung auf der Grundlage der bereits im Rah-
men des Aufnahmeverfahrens oder im Verlauf des Zugangsverfahrens bekannt gewordenen Er-
kenntnisse über die Untergebrachten an. Sie kann Ausnahmen vom Ausschluss des Rechts auf 
Bewegungsfreiheit nach Absatz 1 Satz 5 anordnen oder dieses Recht beschränkt zulassen.

 

(3) Untergebrachte werden während des Zugangsverfahrens von Amts wegen ärztlich unter-
sucht und der sozialen Betreuung im Sinne von § 7 Absatz 2 vorgestellt. In entsprechender An-
wendung des § 36 Absatz 4 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045) in 
der jeweils geltenden Fassung sind sie verpflichtet, die ärztliche Untersuchung einschließlich ei-
ner Röntgenaufnahme der Lunge zu dulden. Bei Schwangeren ist von einer Röntgenaufnahme 
abzusehen. Liegt die letzte dokumentierte Röntgenuntersuchung weniger als ein Jahr zurück, 
soll von einer erneuten Röntgenaufnahme abgesehen werden.

 

(4) Das Zugangsverfahren ist zu beenden, sobald eine Entscheidung über die Vollzugsausge-
staltung möglich ist, spätestens aber nach Ablauf einer Woche seit der Aufnahme. Auf der 
Grundlage der Erkenntnisse aus dem Zugangsverfahren wird durch die Leitung der Unterbrin-
gungseinrichtung entschieden, ob die Untergebrachten in den normalen Vollzug überführt oder 
Anordnungen nach § 20 getroffen werden.“

 

 

 

6. Der bisherige § 4 wird § 5 und Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 

„(2) Wenn im Falle der Einzelunterbringung für das Leben oder für die Gesundheit der Person ei-
ne Gefahr besteht oder die Person hilfsbedürftig ist, kann die Unterbringung mit einer anderen 
Person erfolgen, wenn diese andere Person zustimmt. Eine gemeinsame Unterbringung ist dar-
über hinaus zulässig, wenn Untergebrachte übereinstimmend eine gemeinsame Unterbringung 
wünschen oder dies aus zwingenden organisatorischen Gründen der Einrichtung oder wegen 
hoher Belegungsnachfrage vorübergehend erforderlich ist.“

 

7. Der bisherige § 5 wird § 6 und wie folgt geändert:

 

a)      Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
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„(1) Die Untergebrachten können sich außerhalb der Ruhezeiten für einen Zeitraum von mindes-
tens acht Stunden täglich in den für sie vorgesehenen Bereichen einer Unterbringungseinrich-
tung grundsätzlich frei bewegen, dies gilt auch für den zugehörigen Außenbereich. Der Zugang 
zu Gemeinschaftsräumen und anderen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung kann auch darüber 
hinaus im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten gewährt werden. Einschränkungen sind 
zulässig, wenn und soweit dies der Sicherheit oder Ordnung der Unterbringungseinrichtung, der 
öffentlichen Sicherheit oder der Sicherung des Unterbringungszweckes dient. Untergebrachte 
dürfen sich jederzeit in ihre Zimmer zurückziehen.“

 

b)      Folgender Absatz 3 wird angefügt:

 

„(3) Bewachte Ausführungen zu angeordneten Behörden-, Gerichts- oder Konsulatsterminen 
sind zulässig. Ihre Durchführung sowie die Aufsicht über die Untergebrachten werden von der 
zuständigen Ausländerbehörde sichergestellt.“

 

8. Der bisherige § 6 wird § 7 und Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 

a)      Nach Satz 2 werden folgende Sätze eingefügt:

 

„Die Haftberatung kann im Einzelfall außerhalb der Besuchszeit gemäß § 14 Absatz 1 Satz 1 erfol-
gen. Angehörigen anerkannter Flüchtlingsorganisationen kann mit Zustimmung der Unterge-
brachten gestattet werden, an Gesprächen nach § 14 Absatz 1 und Absatz 5 Satz 1 teilzuneh-
men.“

 

b)      Im neuen Satz 5 werden die Wörter „Angehörige der genannten Betreuungs- und Flücht-
lingshilfeorganisationen“ durch das Wort „Sie“ ersetzt und die Wörter „und können über Compu-
ter der jeweiligen Einrichtung einen Internetzugang erhalten“ werden gestrichen.

 

c)      Folgender Satz wird angefügt:

 

„§ 16 Absatz 2 gilt entsprechend.“
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9. Der bisherige § 7 wird § 8 und wie folgt geändert:

 

a)      Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 

„(1) Die Untergebrachten sind zur Arbeit nicht verpflichtet. Im Rahmen vorhandener Möglichkei-
ten können ihnen Arbeitsangebote gemacht werden, für die eine Aufwandsentschädigung ge-
währt wird. Diese wird mit 12 Prozent der Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung – in der Bekanntmachung vom 
12. November 2009 (BGBl. I S.3710, 3973; 2011 I S. 363), das zuletzt durch Artikel 7a des Geset-
zes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2757) geändert worden ist (Eckvergütung), bemessen. Ein Ta-
gessatz ist der zweihundertfünfzigste Teil der Eckvergütung.“

 

b)      In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Abendbrot“ durch das Wort „Abendessen“ ersetzt.

 

c)      Absatz 5 Satz 2 wird aufgehoben.

 

d)      Folgender Absatz 6 wird angefügt:

 

„(6) Alkoholhaltige Getränke und andere berauschende Mittel sowie deren Grundstoffe, rezept- 
und apothekenpflichtige Arzneimittel sowie Gegenstände, welche die Sicherheit oder und Ord-
nung der Einrichtungen gefährden können, sind vom Einkauf ausgeschlossen.“

 

10.           Der bisherige § 8 wird § 9 und wie folgt geändert:

 

a)      In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „aus Gründen der Sicherheit und Ordnung nur bis zu 
einem Betrag von 100 Euro“ durch die Wörter „in der Unterbringungseinrichtung nicht“ ersetzt.

 

b)      Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
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„(2) Für die Untergebrachten werden Konten geführt. Für sie eingebrachte, eingezahlte oder 
überwiesene Geldbeträge sind als Eigengeld gutzuschreiben. Untergebrachte dürfen vorbehalt-
lich entgegenstehender Vorschriften über entsprechende Guthaben verfügen. Der Austausch 
von Kontoguthaben zwischen den Untergebrachten ist grundsätzlich ausgeschlossen. Ausnah-
men kann die Leitung der Einrichtung zulassen.“

 

c)      Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 

aa)      In Satz 2 werden nach dem Wort „Ordnung“ die Wörter „oder der Unterbringungszweck“ 
eingefügt.

 

bb)      Satz 3 wird aufgehoben.

 

d)      Absatz 4 wird wie folgt geändert:

 

aa)        In Satz 1 werden die Wörter „den Einrichtungen“ durch die Wörter „einer Einrichtung oder 
die öffentliche Sicherheit oder den Unterbringungszweck“ ersetzt.

 

bb)        Satz 4 wird wie folgt gefasst:

 

„Ebenfalls nicht zulässig ist der Besitz und Konsum von Alkohol oder sonstigen Rauschmitteln 
sowie von rezept- oder apothekenpflichtigen Medikamenten, soweit diese nicht im Einzelfall 
durch ärztliche Verordnung zugelassen wurden.“

 

11.  Der bisherige § 9 wird § 10.

 

12.           Der bisherige § 10 wird aufgehoben.

 

13.           § 11 wird wie folgt geändert:
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a)      In der Überschrift wird das Wort „Nachtruhe“ durch das Wort „Ruhezeit“ ersetzt.

 

b)      Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 

„(1) Die Ruhezeit umfasst einen Zeitraum von täglich acht bis 16 Stunden. Die Tageseinteilung 
wird von der Leitung der Einrichtung angeordnet. Grundsätzlich soll eine Nachtruhe von 22 Uhr 
bis 7 Uhr vorgesehen werden.“

 

c)      Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 

aa)        In Satz 2 werden die Wörter „, jedoch nicht“ durch die Wörter „und auch“ ersetzt und das 
Wort „Außenbereich,“ durch das Wort „Außenbereich“ ersetzt.

 

bb)        Satz 3 wird aufgehoben.

 

14.           Dem § 12 wird folgender Absatz 4 angefügt:

 

„(4) Soweit eine Gefährdung des Unterbringungszwecks, der öffentlichen Sicherheit oder der Si-
cherheit oder Ordnung der Unterbringungseinrichtung zu befürchten ist, können die Rechte aus 
den Absätzen 1 bis 3 eingeschränkt werden.“

 

15.           § 13 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

 

„(4) Nach Möglichkeit können die Untergebrachten in ihrer Einrichtung an Gottesdiensten und 
anderen Veranstaltungen ihrer Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft teilnehmen. Ein 
Ausschluss ist zulässig, wenn und soweit dies aus überwiegenden Gründen der öffentlichen Si-
cherheit oder der Sicherheit oder Ordnung der Unterbringungseinrichtung erforderlich ist. Die 
Seelsorgerin oder der Seelsorger ist vorher zu hören.“
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16.           § 14 wird wie folgt geändert:

 

a)      In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „empfangen“ die Wörter „, soweit unabwendbare 
organisatorische Gründe nicht ausnahmsweise entgegenstehen“ eingefügt.

 

b)      Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 

„(2) Das Besuchsrecht darf nur aus Gründen der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder 
aus Gründen der Gefährdung der Sicherheit oder Ordnung der Unterbringungseinrichtung, ins-
besondere auch bei Gefährdung des Unterbringungszwecks, eingeschränkt werden. Gründe für 
eine Einschränkung können in der Person des oder der Untergebrachten, wie auch der Besuche-
rinnen oder Besucher liegen.“

 

c)      Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 

„Ein Besuch kann nach einer Abmahnung aus den in Absatz 2 genannten Gründen abgebrochen 
werden.“

 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

 

aa)        Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 

 „Aus Gründen der Sicherheit kann ein Besuch davon abhängig gemacht werden, dass die Besu-
cherinnen oder Besucher sich und ihre mitgebrachten Gegenstände durchsuchen lassen.“

 

bb)        In Satz 4 werden die Wörter „, Mobiltelefone mit Kamerafunktion oder Internetzugang“ 
gestrichen.

 

cc)        Folgender Satz wird angefügt:
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„Mobiltelefone oder andere zur Telekommunikation geeignete Geräte dürfen nicht in den Besu-
cherbereich mitgeführt werden.“

 

e)      Absatz 5 wird wie folgt geändert:

 

aa)        In Satz 1 werden die Wörter „innerhalb der Nachtruhe von 22 bis“ durch die Wörter „zwi-
schen 22 und“ ersetzt.

 

bb)      Satz 4 wird aufgehoben.

 

f)      Absatz 6 wird aufgehoben.

 

17.           § 15 wird wie folgt geändert:

 

a)      Im Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 wird jeweils die Angabe „4“ durch die An-
gabe „6“ ersetzt.

 

b)      Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

 

„(4) Weitergehende Überwachungen des Schrift- und Paketverkehrs sind nur bei konkretem 
Verdacht auf Gefährdung der Sicherheit oder Ordnung der Unterbringungseinrichtung, einer Per-
son oder der öffentlichen Sicherheit zulässig.“

 

18.           § 16 wird wie folgt geändert:

 

a)      Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 

„(2) Der Besitz eigener Mobiltelefone oder zur Telekommunikation geeigneter Geräte und ihr Ge-
brauch sind zulässig. Nicht gestattet ist die Nutzung von Mobiltelefonen oder von anderen zur 
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Telekommunikation geeigneten Geräten, die über eine Kamerafunktion verfügen. Sollten Unter-
gebrachte über kein eigenes Mobiltelefon verfügen oder ein vorhandenes eigenes Mobiltelefon 
oder ein zur Telekommunikation geeignetes Gerät wegen einer Kamerafunktion nicht nutzen 
dürfen, wird ihnen durch die Einrichtung ein Mobiltelefon gestellt. Nicht benutzbare Mobiltelefo-
ne oder andere Geräte mit Kamerafunktion werden in Verwahrung genommen. Sofern dies tech-
nisch möglich ist, werden private Kontaktdaten, die auf einem abzugebenden Gerät gespeichert 
sind, auf das zur Verfügung gestellte Mobiltelefon übertragen. Sofern private Dokumente nicht 
übertragbar sind, werden diese in vertretbarem Umfang durch Ausdruck zugänglich gemacht.“

 

b)      Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

 

„(3) Soweit eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder der Sicherheit oder Ordnung der 
Einrichtung oder eine Gefährdung des Unterbringungszwecks zu befürchten ist, können die 
Rechte aus Absatz 1 und 2 eingeschränkt werden.“

 

c)      Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

 

19.           § 17 wird wie folgt geändert:

 

a)      Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

 

„Die jeweilige Unterbringungseinrichtung stellt den Untergebrachten ein Gerät für den Rundfunk- 
und Fernsehempfang kostenfrei zur Verfügung.“

 

b)      Absatz 2 wird aufgehoben.

 

c)      Die Absätze 3 und 4 werden die Absätze 2 und 3.

 

d)      Absatz 5 wird Absatz 4 und wie folgt gefasst:
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„(4) Soweit eine Gefährdung des Unterbringungszwecks der öffentlichen Sicherheit, der Sicher-
heit oder Ordnung der Unterbringungseinrichtung oder eine Gefährdung des Unterbringungs-
zweckes zu befürchten ist, können die Rechte aus Absatz 1, 2 und 3 eingeschränkt werden.“

 

20.           Dem § 18 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „Der Hausordnung und“ vorangestellt.

 

21.           Nach § 18 werden folgende §§ 19 und 20 eingefügt:

 

„§ 19

Ordnungsmaßnahmen

 

(1) Verstößt eine untergebrachte Person schuldhaft gegen Pflichten oder Anordnungen, die ihm 
durch dieses Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes auferlegt sind, kann die Leitung der Ein-
richtung gegen ihn Ordnungsmaßnahmen anordnen. Von einer Ordnungsmaßnahme wird abge-
sehen, wenn es genügt, den untergebrachten Personen zu verwarnen. Eine Ordnungsmaßnahme 
ist auch zulässig, wenn wegen derselben Verfehlung ein Straf- oder Bußgeldverfahren eingelei-
tet wird.

 

(2) Die zulässigen Ordnungsmaßnahmen sind:

 

1.      die Beschränkung des Einkaufs bis zu zwei Wochen,

 

2.      die Beschränkung oder der Entzug des Lesestoffs bis zu zwei Wochen sowie des Rund-
funk- und Fernsehempfangs bis zu zwei Wochen,

 

3.      die Beschränkung oder der Entzug von Gegenständen oder der Teilnahme an gemein-
schaftlichen Veranstaltungen bis zu zwei Wochen,

 

4.      die Beschränkung der Benutzung oder der Entzug des eigenen Mobiltelefons bis zu vier 
Wochen,
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5.      die Beschränkung der Benutzung oder der Entzug des Leihmobiltelefons der Einrichtung 
bis zu vier Wochen,

 

6.      der Entzug der Arbeit oder Beschäftigung bis zu zwei Wochen unter Wegfall der in diesem 
Gesetz geregelten Aufwandsentschädigung,

 

7.      die Beschränkung des Verkehrs mit Personen außerhalb der Unterbringungseinrichtung auf 
dringende Fälle bis zu vier Wochen,

 

8.      die Einschränkung der Bewegungsfreiheit (§ 6) bis zu vier Wochen oder

 

9.      der Ausschluss der Bewegungsfreiheit (§ 6) bis zu zwei Wochen.

 

(3) Ein Ausschluss der Bewegungsfreiheit nach Absatz 2 Nummer 9 darf nur wegen schwerer 
oder wiederholter erheblicher Verfehlungen verhängt werden. Die Maßnahme wird in Einzelun-
terbringung vollzogen. Der Ausreisepflichtige kann in einem besonderen Raum untergebracht 
werden, der den Anforderungen entsprechen muss, die an einen zum Aufenthalt bei Tag und 
Nacht bestimmten Haftraum gestellt werden. Soweit nichts anderes angeordnet wird, ruhen die 
Rechte der Untergebrachten aus den §§ 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16 und 17. Bevor die Maßnahme vollzo-
gen wird, ist der ärztliche Dienst der Unterbringungseinrichtung zu hören. Während der Maßnah-
me steht der Ausreisepflichtige unter ärztlicher Aufsicht. Der Vollzug der Maßnahme unterbleibt 
oder wird unterbrochen, wenn die Gesundheit des Ausreisepflichtigen gefährdet würde.

 

(4) Mehrere Ordnungsmaßnahmen können miteinander verbunden werden. Auswahl und Wir-
kungsdauer müssen im Hinblick auf den Verstoß angemessen sein.

 

(5) Die Maßnahmen nach Absatz 1 Nummer 3 bis 8 sollen nur angeordnet werden, wenn die Ver-
fehlung mit den zu beschränkenden oder zu entziehenden Befugnissen im Zusammenhang 
steht. Dies gilt nicht bei einer Verbindung mit einer Maßnahme nach Nummer 9.

 

(6) Ordnungsmaßnahmen werden in der Regel sofort vollstreckt. Eine Ordnungsmaßnahme kann 
ganz oder teilweise bis zu drei Monate zur Bewährung ausgesetzt werden.
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(7) Wird der Besuch der untergebrachten Person mit Personen außerhalb der Unterbringungs-
einrichtung eingeschränkt, ist ihr Gelegenheit zu geben, dies einer Person ihres Vertrauens mit-
zuteilen. Die Kontaktaufnahme mit Rechtsvertretern, Familienangehörigen, den zuständigen Kon-
sulaten und einschlägigen Hilfs- und Unterstützungsorganisationen ist zu gestatten. § 14 Absatz 
2 gilt entsprechend.

 

(8) Ordnungsmaßnahmen ordnet die Leitung der Unterbringungseinrichtung an. Die für den 
Fachbereich zuständige Abteilungsleitung der Bezirksregierung entscheidet, falls sich die Ver-
fehlung des Ausreisepflichtigen gegen die Leitung der Unterbringungseinrichtung richtet.

 

(9) Vor der Anordnung einer Ordnungsmaßnahme sind der Sachverhalt zu klären und der Unter-
gebrachte anzuhören. Die Erhebungen werden in einer Niederschrift festgelegt, die Einlassung 
des Untergebrachten wird vermerkt. Die Entscheidung wird dem Untergebrachten von der Lei-
tung der Unterbringungseinrichtung oder einer von der Leitung der Unterbringungseinrichtung 
beauftragten Person mündlich eröffnet und mit einer anlassbezogenen Begründung schriftlich 
abgefasst.

 

§ 20

Unterbringung in besonderen Fällen

 

(1) Gegenüber Untergebrachten,

 

1. bei denen konkrete Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass von ihnen eine erhebliche 
Gefahr für Leib und Leben Dritter oder bedeutende Rechtsgüter der inneren Sicherheit ausgeht 
oder durch eine Abschiebungsanordnung nach § 58a des Aufenthaltsgesetzes eine auf Tatsa-
chen gestützte Prognose festgestellt hat, dass von ihnen eine besondere Gefahr für Leib und Le-
ben Dritter oder bedeutender Rechtsgüter der inneren Sicherheit ausgeht,

 

2. bei denen eine oder mehrere Vorfälle innerhalb der Unterbringungseinrichtung oder das Er-
gebnis des Zugangsverfahrens gemäß § 4 die Annahme rechtfertigen, dass diese durch Drohun-
gen oder Gewalt gegen Sachen oder Personen, insbesondere gegen Mituntergebrachte und 
Vollzugsbedienstete, die Sicherheit oder Ordnung innerhalb der Einrichtung gefährden oder
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3. die sich einer Abschiebung oder Überstellung aus der Abschiebungs- oder Überstellungshaft 
heraus widersetzt haben und deshalb wieder in die Abschiebungs- oder Überstellungshaft ge-
nommen werden mussten,

 

können von der Leitung der Einrichtung Einschränkungen der ihnen durch dieses Gesetz zuer-
kannten Rechte angeordnet werden. § 26 findet entsprechende Anwendung.

 

(2) Als Einschränkungen nach Absatz 1 kommen in Frage:

 

1.      Einschränkungen der Bewegungsfreiheit (§ 6),

 

2.      der Entzug von Gegenständen (§ 9),

 

3.      Einschränkungen der Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und des Sports (§ 12),

 

4.      Einschränkungen der Teilnahme an gemeinschaftlichen Gottesdiensten beziehungsweise 
der gemeinsamen seelsorglichen Betreuung (§ 13); individuelle seelsorgliche Betreuung bleibt 
hiervon unberührt,

 

5.      Einschränkungen der Möglichkeit, Besuch zu empfangen (§ 14),

 

6.      Einschränkungen der Möglichkeiten, Post und Pakete sowie Geschenke zu empfangen (§ 
15) oder

 

7.      Einschränkungen der Möglichkeiten der Nutzung von Telefon und Telekommunikation (§ 
16).

 

(3) Maßnahmen nach Absatz 2 sind nur zulässig, soweit dies zur Gewährleistung der öffentli-
chen Sicherheit, der Sicherheit oder Ordnung der Unterbringungseinrichtung oder dem Schutz 
der weiteren Untergebrachten, der Bediensteten der Unterbringungseinrichtung, der sonstigen 
dort tätigen Personen oder der Besucher erforderlich ist.
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(4) Maßnahmen nach Absatz 2 sollen den Untergebrachten zusammen mit der Anordnung erläu-
tert werden. Die Anordnung, die Dauer und der Verlauf der Maßnahmen sind außerdem zu doku-
mentieren.

 

 

(5) Für den Vollzug der Unterbringung von Personen nach Absatz 1 können besondere Gewahr-
samsbereiche in der Unterbringungseinrichtung vorgesehen werden. Die Leitung der Unterbrin-
gungseinrichtung kann anordnen, dass diese Personen dort untergebracht werden.

 

(6) Die Möglichkeit der Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen (§ 22) bleibt unberührt.“

 

22.           Der bisherige § 19 wird § 21 und in Absatz 3 wird nach dem Wort „werden“ das Wort 
„grundsätzlich“ gestrichen und das Wort „Anwesenheit“ wird durch das Wort „Abwesenheit“ er-
setzt.

 

23.           Der bisherige § 20 wird § 22 und die Angabe „21 bis 25“ wird durch die Angabe „23 bis 
27“ ersetzt.

 

24.           Der bisherige § 21 wird § 23.

 

25.           Der bisherige § 22 wird § 24 und in Absatz 1 wird die Angabe „21“ durch die Angabe 
„23“ ersetzt.

 

26.           Der bisherige § 23 wird § 25 und wie folgt geändert:

 

a)      In Satz 1 wird die Angabe „21“ durch die Angabe „23“ ersetzt und nach der Angabe „Satz 1“ 
werden die Wörter „oder aus Gründen einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
oder zur Sicherstellung des Unterbringungszweckes anordnen“ eingefügt.

 

b)      In Satz 2 wird die Angabe „21“ durch die Angabe „23“ ersetzt“.
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c)      In Satz 2 wird die Angabe „§ 21 Absatz 1 Satz 2“ durch die Angabe „§ 23 Absatz 1 Satz 2“ 
ersetzt.

 

27.           Der bisherige § 24 wird § 26 und in Satz 1 wird die Angabe „21 bis 23“ durch die Anga-
be „23 bis 25“ ersetzt.“

 

28.           Der bisherige § 25 wird § 27 und Satz 3 wird wie folgt gefasst:

 

    „Dies gilt auch bei einer erheblichen Gefahr oder Störung der Sicherheit der Unterbringungs-
einrichtung oder bei einer Gefahr oder Störung der öffentlichen Sicherheit.“

 

29.           Die bisherigen §§ 26 und 27 werden die §§ 28 und 29.

 

30.           Der bisherige § 28 wird § 30 und wie folgt geändert:

 

a)      Dem Wortlaut des Absatz 1 wird folgender Satz vorangestellt:

 

„Die Untergebrachten werden von Amts wegen oder auf ihren Wunsch hin regelmäßig ärztlich 
untersucht.“

 

b)      Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

 

„(3) Kann eine sachgemäße medizinische Behandlung nach Feststellung der für die Unterbrin-
gungseinrichtung bestellten Ärztinnen und Ärzte nur in einem Krankenhaus 
oder einer anderen geeigneten Einrichtung durchgeführt werden, ist unter Aufrechterhaltung der 
Haft eine bewachte Unterbringung in einem Krankenhaus oder einer anderen geeigneten Ein-
richtung zulässig.“

c)      Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie folgt gefasst:
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„(4) Ist eine sachgemäße Behandlung oder Beobachtung nur in einem Krankenhaus möglich und 
kann die Bewachung nicht aufrechterhalten werden, ist die zuständige Ausländerbehörde unver-
züglich zu unterrichten, um die Aussetzung der Haftanordnung vornehmen oder gegebenenfalls 
deren Aufhebung beantragen zu können. Gleiches gilt in anderen Fällen der medizinisch begrün-
deten Haftunfähigkeit. Bis zur Haftaussetzung oder -aufhebung übernimmt die jeweilige Einrich-
tung die Bewachung der betreffenden Person.“

 

d)      Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

 

e)      Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und Satz 1 wie folgt gefasst:

 

„Die Einrichtungen unterrichten die für die Abschiebung, Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Überstellung zuständige Behörde rechtzeitig über transportrelevante medizinische Vorkommnis-
se während der Haft im notwendigen Umfang.“

 

f)      Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7 und nach dem Wort „Abschiebung“ werden die Wör-
ter „oder Überstellung“ eingefügt.

 

g)      Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8.

 

31.           Der bisherige § 29 wird § 31 und wie folgt geändert:

 

a)      In der Überschrift wird das Wort „Abschiebungshaft“ durch das Wort „Haft“ ersetzt.

 

b)      In Satz 1 wird das Wort „Abschiebungshaft“ durch die Wörter „Haft im Sinne von § 1“ er-
setzt.

 

c)      In Satz 2 wird nach dem Wort „Kleidung,“ das Wort „Fahrkarten,“ eingefügt.

 

d)      Folgende Sätze werden angefügt:
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„Zur Information öffentlicher Stellen, insbesondere der zuständigen Polizeibehörden über eine 
Entlassung, findet § 43 Anwendung. Neben der Unterbringungseinrichtung sind auch die zustän-
digen Ausländerbehörden berechtigt, die zuständigen Polizeibehörden oder Strafverfolgungsbe-
hörden, einschließlich der Staatsanwaltschaften, über eine Entlassung zu informieren.“

 

32.           Der bisherige § 30 wird § 32.

 

33.            Der bisherige § 31 wird § 33 und wie folgt geändert:

 

a)      In Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 Satz 1, Absatz 7 Satz 1 und Absatz 12 Satz 1 wird jeweils das 
Wort „Ausländerangelegenheiten“ durch die Wörter „Ausländer- und Asylangelegenheiten“ er-
setzt.

 

b)      Folgender Absatz 14 wird angefügt:

 

„(14) Das für Ausländer- und Asylangelegenheiten zuständige Ministerium kann für eine Unter-
bringungseinrichtung eine beschwerdebeauftragte Person bestellen. Die beschwerdebeauftrag-
te Person nimmt Beschwerden der Untergebrachten entgegen und nimmt dazu Kontakt mit der 
Einrichtungsleitung auf. Über die Beschwerden und über deren Ergebnisse berichtet die be-
schwerdebeauftragte Person dem Beirat.“

 

34.           Der bisherige § 32 wird § 34 und Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 

„(2) Untergebrachte und von ihnen bevollmächtigte Personen haben das Recht, diese Dokumen-
tation in Gegenwart einer oder eines Bediensteten der Unterbringungseinrichtung einzusehen, 
sofern nicht Gründe der Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung oder der öffentlichen Sicher-
heit entgegenstehen oder die Sicherstellung der Durchsetzung der Ausreisepflicht gefährdet 
würde.“

 

35.           Die bisherigen §§ 33 und 34 werden aufgehoben.
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36.           § 35 wird wie folgt geändert:

 

a)      Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 

„(1) Das Einstiegsamt der Laufbahn des Abschiebungshaftvollzugsdienstes und der Laufbahn 
des Werkdienstes im Abschiebungshaftvollzug ist der Besoldungsgruppe A 7 der Anlage 1 (Lan-
desbesoldungsordnung A) des Landesbesoldungsgesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, 
ber. S. 642) in der jeweils geltenden Fassung zuzuweisen.“

 

b)      In Absatz 2 Nummer 1 und 2, in Absatz 3 und in Absatz 4 Nummer 1 und 2 werden jeweils 
die Wörter „gemäß der Anlage I des Übergeleiteten Besoldungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen“ durch die Wörter „der Anlage 1 (Landesbesoldungsordnung A) des Landesbe-
soldungsgesetzes“ ersetzt.

 

c)      In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „“Ausländerangelegenheiten“ durch die Wörter „Auslän-
der- und Asylangelegenheiten“ ersetzt.

 

d)      Folgende Absätze 6 und 7 werden angefügt:

 

„(6) Die Leitung der Unterbringungseinrichtung üben die Leiterin oder der Leiter des bei der zu-
ständigen Bezirksregierung für den Abschiebungshaftvollzug eingerichteten Dezernates und die 
zur Vertretung bestimmten Dezernentinnen und Dezernenten aus. Im Fall der Abwesenheit der 
Leitung und der zur Vertretung bestimmten Dezernentinnen und Dezernenten dürfen Entschei-
dungen, die nach diesem Gesetz der Leitung der Unterbringungseinrichtung obliegen, auch von 
in der Einrichtung eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Laufbahngruppe 2, erstes Ein-
stiegsamt der allgemeinen inneren Verwaltung getroffen werden.

 

(7) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten im Ruhestand und Justizvollzugsbe-
amtinnen und Justizvollzugsbeamten im Ruhestand kann vorübergehend die Wahrnehmung von 
Abschiebungshaftvollzugsaufgaben übertragen werden. Die Regelung tritt mit Ablauf des Jahres 
2023 außer Kraft.“

 

37.           Nach § 35 werden folgende §§ 36 bis 58 eingefügt:
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„§ 36

Anwendung der

Datenschutzgrundverordnung und des Datenschutzgesetzes

Nordrhein-Westfalen

 

Soweit in den Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes, des Datenschutzgesetzes Nordrhein-West-
falen vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) in der jeweils geltenden Fassung und den §§ 3, 31 und 
den nachfolgenden Vorschriften keine bereichsspezifischen, ergänzenden, modifizierenden 
oder beschränkenden Regelungen vorgenommen werden, gilt die Verordnung (EU) des europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richt-
linie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)  (ABl. L 119 vom 4.5.2016 S. 1, L 314 vom 
22.11.2016, S. 72).

 

§ 37

Begriffsbestimmungen

 

Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet der Begriff:

 

1.

„Untergebrachte“

Untergebrachte sind ausreisepflichtige Personen, die zur Vorbereitung der Ausweisung oder zur 
Sicherung der Abschiebung oder zur Sicherstellung von Überstellungsverfahren nach § 1 Num-
mer 1 in Haft genommen wurden,

 

2.

„Unterbringungseinrichtung“

Unterbringungseinrichtung ist eine spezielle Hafteinrichtung

nach § 62a des Aufenthaltsgesetzes,
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3. „öffentliche Stellen“

a)      die Behörden, die Organe der Rechtspflege und andere öffentlich-rechtlich organisierte 
Einrichtungen des Bundes, der bundesunmittelbaren Körperschaften, der Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts sowie deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform,

b)      die öffentlichen Stellen im Sinne von § 5 Absatz 1 und 2 sowie § 36 Nummer 20 des Daten-
schutzgesetzes Nordrhein-Westfalen,

c)      die Behörden, die Organe der Rechtspflege und andere öffentlich-rechtlich organisierte 
Einrichtungen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union,

 

4. „nicht-öffentliche Stellen“

natürliche und juristische Personen, Gesellschaften, Flüchtlingsorganisationen und andere Nicht-
regierungsorganisationen und andere Personenvereinigungen des privaten Rechts, sofern sie 
keine öffentlichen Stellen sind.

 

§ 38

Datengeheimnis

 

(1) Personen, die nicht Amtsträger im Sinne des § 11 Absatz 1 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs 
sind, sind vor der Aufnahme ihrer Tätigkeit in einer Unterbringungseinrichtung über die zu be-
achtenden Bestimmungen zu unterrichten und auf deren Einhaltung förmlich zu verpflichten. § 1 
Absatz 2, 3 und 4 Nummer 2 des Verpflichtungsgesetzes vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469, 
547), das durch § 1 Nummer 4 des Gesetzes vom 15. August 1974 (BGBl. I S. 1942) geändert 
worden ist, findet auf die Verpflichtung zur Geheimhaltung entsprechende Anwendung.

 

(2) Personen, die auf Grund ihrer Tätigkeit in einer Unterbringungseinrichtung oder auf Grund ih-
rer Tätigkeit für eine nicht öffentliche Stelle Kenntnis von personenbezogenen Daten von Unter-
gebrachten oder in der Unterbringungseinrichtung tätigen Personen erlangen können, sind vor 
Aufnahme ihrer Tätigkeit vertraglich zu verpflichten.

 

 

§ 39

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 26 / 39



Zulässigkeit der Datenerhebung

 

(1) Die Unterbringungseinrichtung darf personenbezogene Daten bei Untergebrachten 
oder bei öffentlichen Stellen ohne Einwilligung der Untergebrachten erheben, soweit diese für 
die Aufgabenerfüllung nach § 1 Absatz 2 erforderlich sind.

 

(2) Die Datenerhebung ist auch zulässig, soweit dieser personenbezogene Daten im Rahmen der 
Aufnahme von Untergebrachten nach § 3 Absatz 2 Satz 3 oder des Zugangsverfahrens nach § 4 
von den Polizeibehörden übermittelt wurden und dies Daten für die Aufgabenerfüllung der Un-
terbringungseinrichtung nach § 1 Absatz 2 erforderlich sind.

 

(3) Für die Erhebung personenbezogener Daten besonderer Kategorien gilt § 54.

 

§ 40

Erhebung und Verwendung von

Daten über Untergebrachte bei nicht-öffentlichen Stellen

 

Bei nicht öffentlichen Stellen dürfen personenbezogene Daten von Untergebrachten auch ohne 
deren Einwilligung durch die Unterbringungseinrichtung erhoben oder verarbeitet werden, so-
weit

 

1.      sich die Unterbringungseinrichtung zur Erfüllung oder Unterstützung einzelner Aufgaben 
nach § 1 Absatz 2 in zulässiger Weise der Mitwirkung nicht öffentlicher Stellen bedient und für 
diese Mitwirkung die personenbezogenen Daten erforderlich sind oder

 

2.      es dazu erforderlich ist, Untergebrachte die medizinische Behandlung außerhalb der Unter-
bringungseinrichtung zu ermöglichen.

 

Für die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten besonderer Kategorien nach 
Nummer 1 und 2 gilt § 54.
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§ 41

Erhebung von Daten über Personen, die nicht Untergebrachte sind

 

Daten über Personen, die nicht Untergebrachte sind, dürfen ohne ihre Einwilligung bei Unterge-
brachten oder bei Personen oder Stellen außerhalb der Vollzugsbehörde durch die Unterbrin-
gungseinrichtung nur erhoben werden, wenn sie für die Aufgabenerfüllung nach § 1 Absatz 2 un-
bedingt erforderlich sind und der Erhebung schutzwürdige Interessen der Betroffenen nicht ent-
gegenstehen. Für die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten besonderer 
Kategorien gilt § 54.

 

§ 42

Verarbeitung innerhalb der Unterbringungseinrichtung

 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten innerhalb der Unterbringungseinrichtung ohne 
Einwilligung der Untergebrachten ist zulässig, wenn diese für die Aufgabenerfüllung nach § 1 Ab-
satz 2 erforderlich sind. Bei personenbezogenen Daten besonderer Kategorien findet § 54 An-
wendung.

 

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten innerhalb der Unterbringungseinrichtung zu an-
deren Zwecken ist über die in § 9 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen aufgeführten 
Gründe hinaus zulässig, wenn diese zur Wahrnehmung von Kontrollbefugnissen des Europäi-
schen Ausschusses zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behand-
lung oder Strafen dient.

 

§ 43

Übermittlung an öffentliche Stellen

 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten durch die Unterbringungseinrichtung an öffentli-
che Stellen ist ohne Einwilligung der Untergebrachten zulässig, soweit dies für die Aufgabener-
füllung der Unterbringungseinrichtung nach § 1 Absatz 2 oder die in § 42 Absatz 2 genannten 
anderen Zwecke oder für die Aufgabenerfüllung der öffentlichen Stellen erforderlich ist. Bei per-
sonenbezogenen Daten besonderer Kategorien findet § 54 Anwendung. Die Übermittlung von 
personenbezogenen Daten über Personen, die nicht Untergebrachte sind, ist darüber hinaus nur 
unter den Vorrausetzungen, die gemäß § 41 für deren Erhebung gelten, zulässig. Die Unterbrin-
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gungseinrichtung ist befugt, die Polizeibehörden und alle Strafverfolgungsbehörden einschließ-
lich der Staatsanwaltschaften über eine Inhaftierung und über eine Entlassung zu informieren.

 

(2) Eine Übermittlung personenbezogener Daten an öffentliche Stellen ist darüber hinaus zuläs-
sig, soweit dies für

 

1.      die Überprüfung von Angaben von Untergebrachten gemäß § 9 Absatz 2 Nummer 4 des 
Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen,

2.      durch oder aufgrund Gesetz angeordnete Statistiken oder

3.      Maßnahmen der Ausländerbehörden zu deren Aufgabenerfüllung

 

oder im Fall besonders schützenswerter personenbezogener Daten unter den Voraussetzungen 
von § 54 erforderlich ist.

 

§ 44

Datenerhebung und Datenübermittlung bei Vorinhaftierungen

 

Bei Vorinhaftierungen in Nordrhein-Westfalen übermittelt die Justizvollzugsbehörde, in der eine 
frühere Inhaftierung vollzogen wurde, auf Ersuchen einer Unterbringungseinrichtung oder eine 
Unterbringungseinrichtung, in der eine frühere Inhaftierung vollzogen wurde, auf Ersuchen einer 
Justizvollzugsbehörde oder einer anderen Unterbringungseinrichtung personenbezogene Daten, 
soweit diese Daten für die Erfüllung der Aufgaben der die Daten empfangenden Vollzugsbehör-
de erforderlich sind, auch ohne Einwilligung der Untergebrachten oder Gefangenen. Diese Daten 
umfassen insbesondere die Identitätsdaten der Vorinhaftierten, die Zeiten und Gründe einer Vor-
inhaftierung, sicherheitsrelevante Erkenntnisse und Wahrnehmungen über Untergebrachte, Be-
suchsverbote und Daten zu Sanktionen und besonderen Sicherungsmaßnahmen der Vorinhaf-
tierten. Die Unterbringungseinrichtung kann diese personenbezogenen Daten auch unter Zweck-
änderung im Sinne von § 42 Absatz 2 verarbeiten, soweit dies für die Aufgabenerfüllung nach § 1 
Absatz 2 erforderlich ist. Bei personenbezogenen Daten besonderer Kategorien findet § 54 An-
wendung.

 

§ 45

Datenübermittlung an nicht öffentliche Stellen
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(1) Eine Übermittlung zur Aufgabenerfüllung nach § 1 Absatz 2 ist insbesondere zulässig, soweit

 

1.      sich die Unterbringungseinrichtung zur Erfüllung oder Unterstützung einzelner Aufgaben in 
zulässiger Weise der Mitwirkung nicht öffentlicher Stellen bedient und diese Mitwirkung ohne die 
Verarbeitung der durch die Unterbringungseinrichtung übermittelten personenbezogenen Daten 
unmöglich oder wesentlich erschwert wäre oder

2.      es dazu erforderlich ist, Untergebrachten die medizinische Behandlung außerhalb einer 
Unterbringungseinrichtung zu ermöglichen.

 

(2) Personenbezogene Daten, die an nicht öffentliche Stellen übermittelt werden, sind vor der 
Übermittlung zu anonymisieren oder, sofern dies nicht möglich ist, zu pseudonymisieren, soweit 
nicht der Personenbezug für die Erfüllung des Übermittlungszweckes erforderlich ist. Dabei ist 
die Buchungsnummer der Untergebrachten als Pseudonym zu verwenden, wenn nicht besonde-
re Gründe entgegenstehen. Für die Verarbeitung von Daten im Auftrag gelten die Sätze 2 und 3 
entsprechend.

 

§ 46

Haftmitteilungen an öffentliche

Stellen

 

Eine Unterbringungseinrichtung darf öffentlichen Stellen auf schriftlichen Antrag mitteilen, ob 
sich eine Person dort in Haft befindet sowie wann ihre Abschiebung oder Überstellung oder Ent-
lassung bevorsteht, soweit die Mitteilung zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der öffentlichen 
Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist. Die Mitteilung von Abschiebungs- oder Überstel-
lungsterminen unterbleibt, sofern hierdurch die Durchführung der Abschiebung oder Überstel-
lung gefährdet würde.

 

§ 47

Überlassung von Akten

 

(1) Soweit die Übermittlung der darin enthaltenen Daten zulässig ist, dürfen Akten mit personen-
bezogenen Daten durch die Unterbringungseinrichtung nur
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1.      den zuständigen Ausländerbehörden,

2.      den zur Dienst- oder Fachaufsicht oder zu dienstlichen Weisungen befugten Stellen,

3.      den für ausländerrechtliche oder für strafvollzugs-, strafvollstreckungs- und strafrechtliche 
Entscheidungen zuständigen Gerichten sowie

4.      den Polizei-, Strafvollstreckungs- und Strafverfolgungsbehörden

 

überlassen werden. Die Überlassung an andere öffentliche Stellen ist zulässig, soweit die Ertei-
lung einer Auskunft einen unvertretbaren Aufwand erfordert oder nach Darlegung der die Akten-
einsicht begehrenden Stellen für die Erfüllung der Aufgabe nicht ausreicht.

 

(2) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach den Vorschriften dieses Gesetzes übermittelt 
werden dürfen, weitere personenbezogene Daten der betroffenen Personen oder Dritter in Akten 
so verbunden, dass eine Trennung, Anonymisierung oder Pseudonymisierung nicht oder nur mit 
unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung auch dieser Daten an öffentliche 
Stellen zulässig, soweit nicht schutzwürdige Belange der betroffenen Personen oder Dritter ent-
gegen stehen. Eine Verarbeitung dieser Daten durch die empfangende Stelle ist unzulässig. 
Hierauf ist bei der Übermittlung der Akten hinzuweisen.

 

(3) Die Datenverarbeitung soll so organisiert sein, dass bei der Verarbeitung, insbesondere bei 
der Übermittlung, der Kenntnisnahme im Rahmen der Aufgabenerfüllung und der Einsichtnahme, 
die Trennung der Daten nach den jeweils verfolgten Zwecken und nach unterschiedlichen Be-
troffenen möglich ist.

 

§ 48

Erkennungsdienstliche Maßnahmen, Identitätsfeststellungsverfahren

 

(1) Zur Sicherung des Vollzuges, zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung der Einrich-
tung oder zur Identitätsfeststellung sind mit Kenntnis der Untergebrachten durch die Unterbrin-
gungseinrichtung zulässig:

 

1.      die Aufnahme von Lichtbildern,
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2.      die Feststellung äußerlicher körperlicher Merkmale und

3.      Messungen,

 

sofern diese Daten für die Aufgabenerfüllung nach §1 Absatz 2 erforderlich sind.

 

(2) Die gewonnenen erkennungsdienstlichen Unterlagen oder Daten werden zu den Personalak-
ten der Untergebrachten genommen oder in personenbezogenen Dateien gespeichert.

 

(3) Die nach den Absätzen 1 und 2 gewonnenen erkennungsdienstlichen Unterlagen und Daten 
dürfen von der Unterbringungseinrichtung im Übrigen nur für die in § 1 Absatz 2 aufgeführten 
Aufgaben, insbesondere zur Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten, die im öffentlichen 
Interesse geboten ist oder für deren Verfolgung ein Strafantrag gestellt wurde, sowie zur Verhin-
derung oder Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, durch welche die Sicherheit oder Ordnung 
der Unterbringungseinrichtung gefährdet wird, verarbeitet und übermittelt werden. Sie dürfen 
den Ausländerbehörden, den Strafverfolgungsbehörden sowie den für die Fahndung und Fest-
nahme zuständigen Polizeidienststellen übermittelt werden, soweit dies für Zwecke der Identi-
tätsfeststellung, der Fahndung und Festnahme entwichener Untergebrachter oder für die Durch-
setzung des Unterbringungszweckes erforderlich ist. Die Übermittlung der Unterlagen oder Da-
ten an Polizeibehörden des Bundes oder der Länder ist auch zulässig, soweit dies zur Abwehr 
einer gegenwärtigen Gefahr für erhebliche Rechtsgüter innerhalb der Unterbringungseinrichtung 
erforderlich ist. Eine Übermittlung an öffentliche Stellen auf deren Ersuchen ist zulässig, soweit 
die Betroffenen verpflichtet wären, eine unmittelbare Erhebung der zu übermittelnden Daten 
durch die empfangende Stelle zu dulden oder an einer solchen Erhebung mitzuwirken. Die ersu-
chende Stelle hat in ihrem Ersuchen die Rechtsgrundlage der Mitwirkungs- oder Duldungspflicht 
mitzuteilen; beruht diese Pflicht auf einer Regelung gegenüber dem Betroffenen im Einzelfall, 
weist die ersuchende Stelle zugleich nach, dass eine entsprechende Regelung ergangen und 
vollziehbar ist.

 

§ 49

Identifikation einrichtungsfremder Personen

 

Das Betreten der Unterbringungseinrichtung durch einrichtungsfremde Personen ist davon ab-
hängig, dass diese zur Identitätsfeststellung ihren Namen, ihren Vornamen und ihre Anschrift der 
Unterbringungseinrichtung angeben und durch amtliche Ausweise nachweisen. Die erhobenen 
Daten werden nach Verlassen der Unterbringungseinrichtung gelöscht, sofern deren weitere 
Speicherung zur Abwehr einer Gefahr für die Sicherheit und Ordnung der Unterbringungsein-
richtung oder der öffentlichen Sicherheit oder zu Zwecken der Strafverfolgung, deren Verfol-
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gung im öffentlichen Interesse liegt oder zu deren Verfolgung ein Strafantrag gestellt wurde, er-
forderlich ist.

 

§ 50

Einsatz von Videotechnik

 

(1) Das Gelände der Unterbringungseinrichtung sowie das Innere der Einrichtungsgebäude dür-
fen aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt mittels Videotechnik nach Maßgabe 
der Anforderungen des Absatzes 3 beobachtet werden. Besucherräume und die ständigen Ar-
beitsplätze der Beschäftigten und der sonstigen in der Unterbringungseinrichtung tätigen Perso-
nen werden nicht elektronisch beobachtet.

 

(2) Die Unterbringungseinrichtung, die optisch-elektronische Einrichtungen einsetzt, hat ein ein-
heitliches Konzept zur optisch-elektronischen Beobachtung der baulichen Anlagen zu erstellen. 
Das Konzept hat alle betriebsfähigen Einrichtungen sowie die von ihnen erfassten Bereiche in 
kartenmäßiger Darstellung und eine Begründung zu den einzelnen Beobachtungsmaßnahmen zu 
enthalten und ist laufend fortzuschreiben.

 

(3) Bei der Planung optisch-elektronischer Einrichtungen ist sicherzustellen, dass

 

1.      die Beobachtung nur insoweit erfolgt, als dies für die Aufrechterhaltung der Sicherheit oder 
Ordnung erforderlich ist, insbesondere um das Betreten bestimmter Zonen durch Unbefugte 
oder das Einbringen verbotener Gegenstände zu verhindern und

2.      den Untergebrachten in der Unterbringungseinrichtung angemessene Bereiche verbleiben, 
in denen sie nicht mittels optisch-elektronischer Einrichtungen beobachtet werden.

 

(4) Bei bewachten Transporten von Untergebrachten ist der Einsatz optisch-elektronischer Ein-
richtungen zur Beobachtung einzelner Bereiche des Transportfahrzeuges zulässig, soweit dies 
aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung oder Sicherung des Vollzugs erforderlich ist und keine 
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Belange der betroffenen Personen überwie-
gen.

 

(5) Die Beobachtung von Untergebrachten in Hafträumen mittels Videotechnik erfolgt nur bei 
Maßnahmen nach §§ 23 bis 25. Bildaufzeichnungen sind nicht zulässig.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 33 / 39



 

§ 51

Optisch-elektronische Einrichtungen im Umfeld der Unterbringungseinrichtung

 

(1) Die Überwachung öffentlich frei zugänglichen Raumes außerhalb der Grenzen der Unterbrin-
gungseinrichtung mittels optisch-elektronischer Einrichtungen ist nur in dem Umfang zulässig, 
wie dies aufgrund der örtlichen Gegebenheiten zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ord-
nung in der Unterbringungseinrichtung und der Sicherung des Vollzugs erforderlich ist, insbe-
sondere um Fluchtversuche sowie Überwürfe oder Abwürfe von Gegenständen auf das Gelände 
der Unterbringungseinrichtung zu verhindern und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass 
schutzwürdige Interessen betroffener Personen überwiegen.

 

(2) § 50 Absatz 2, 3 und 5 gelten entsprechend.

 

§ 52

Elektronische Aktenführung

 

Personalakten der Untergebrachten, Gesundheitsakten oder sonstige Akten können auch elek-
tronisch geführt werden.

 

§ 53

Erkenntnisse aus

Beaufsichtigungen

 

Die bei der Beaufsichtigung der Besuche, der Sichtkontrolle des Schriftwechsels oder der Kon-
trolle des Inhalts von Paketen bekannt gewordenen personenbezogenen Daten dürfen durch die 
Unterbringungseinrichtung nur

 

1.      für die in § 42 Absatz 2 aufgeführten Zwecke oder

2.      zur Abwehr einer Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung der Unterbringungseinrichtung,
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oder der Abwehr einer Gefahr für die öffentlichen Sicherheit verarbeitet werden.

 

§ 54

Schutz besonderer Kategorien personenbezogener Daten

 

(1) Personenbezogene Daten besonderer Kategorien im Sinne von Artikel 9 der Datenschutz- 
Grundverordnung dürfen nur verarbeitet werden, soweit dies für die Aufgabenerfüllung nach § 1 
Absatz 2 erforderlich und von erheblichem öffentlichem Interesse ist, insbesondere zur Feststel-
lung der Haftfähigkeit und Reisefähigkeit oder soweit dies dem Schutz lebenswichtiger Interes-
sen der Untergebrachten dient und die betroffene Person zur Einwilligung nicht imstande ist oder 
wenn diese Daten für die Gesundheitsvorsorge erhoben werden oder Untergebrachte diese per-
sonenbezogenen Daten offensichtlich öffentlich gemacht haben.

 

(2) Daten, die das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis Untergebrachter betreffen, und 
personenbezogene Daten, die anlässlich medizinischer Untersuchungen erhoben worden sind, 
sowie andere nach Absatz 1 geschützte Daten dürfen in der Unterbringungseinrichtung unter 
den Voraussetzungen von Absatz 1 verarbeitet, aber nicht allgemein kenntlich gemacht werden. 
Andere personenbezogene Daten über Untergebrachte dürfen innerhalb der Unterbringungsein-
richtung verarbeitet und allgemein kenntlich gemacht werden, soweit dies für ein geordnetes Zu-
sammenleben in der Unterbringungseinrichtung erforderlich ist, § 42 Absatz 2 und § 54 bleiben 
unberührt.

 

(3) Personenbezogene Daten, die den in § 203 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 des Strafgesetz-
buches genannten Personen von Untergebrachten als Geheimnis anvertraut oder über Unterge-
brachte sonst bekannt geworden sind, unterliegen auch gegenüber der Unterbringungseinrich-
tung der Schweigepflicht. Die in § 203 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 des Strafgesetzbuches 
genannten Personen haben sich gegenüber der Leitung der Einrichtung zu offenbaren, soweit 
dies auch unter Berücksichtigung der Interessen der Untergebrachten an der Geheimhaltung der 
personenbezogenen Daten zur Verhinderung von Selbstverletzungen, zur Abwehr von erhebli-
chen Gefahren für Leib oder Leben anderer Untergebrachter oder Dritter oder zur Abwehr der 
Gefahr erheblicher Straftaten im Einzelfall erforderlich ist. Die Ärztin oder der Arzt des medizini-
schen Dienstes ist zur Offenbarung ihr oder ihm im Rahmen der allgemeinen Gesundheitsfürsor-
ge bekannt gewordener Geheimnisse befugt, soweit dies für die Aufgabenerfüllung der Unter-
bringungseinrichtung unerlässlich oder zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leib oder Le-
ben Untergebrachter oder Dritter erforderlich ist. Sonstige Offenbarungsbefugnisse bleiben un-
berührt. Untergebrachte sind vor der Erhebung über die nach den Sätzen 2 und 3 bestehenden 
Offenbarungsbefugnisse zu unterrichten.
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(4) Die nach Absatz 3 offenbarten Daten dürfen nur für den Zweck, für den sie offenbart wurden 
oder für den eine Offenbarung zulässig gewesen wäre, und nur unter denselben Voraussetzun-
gen verarbeitet werden, unter denen eine in § 203 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Strafgesetzbu-
ches genannte Person selbst hierzu befugt wäre. Die Leitung der Unterbringungseinrichtung 
kann unter diesen Voraussetzungen die unmittelbare Offenbarung gegenüber bestimmten Be-
diensteten allgemein zulassen.

 

(5) Sofern Ärztinnen oder Ärzte oder Psychologinnen oder Psychologen außerhalb des Vollzu-
ges mit der Untersuchung oder Behandlung Untergebrachter beauftragt werden, gilt Absatz 3 
mit der Maßgabe entsprechend, dass die beauftragte Person auch zur Unterrichtung des ärztli-
chen Dienstes der Unterbringungseinrichtung oder der in der Unterbringungseinrichtung mit der 
psychologischen Behandlung der betroffenen Untergebrachten betrauten Person befugt ist.

 

(6) Behandeln die in § 203 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 des Strafgesetzbuches genannten 
Personen gleichzeitig oder nacheinander dieselben Untergebrachten, so unterliegen sie im Ver-
hältnis zueinander nicht der Schweigepflicht und sind zur umfassenden gegenseitigen Informati-
on und Auskunft verpflichtet, soweit dies zum Zwecke einer zielgerichteten gemeinsamen Be-
handlung erforderlich ist und

 

1.      eine wirksame Einwilligung der Untergebrachten vorliegt oder

2.      sie in Bezug auf die betreffenden Untergebrachten nicht mit anderen Aufgaben im Vollzug 
betraut sind.

 

§ 55

Benachrichtigung und Auskunft der betroffenen Personen

 

(1) Über eine ohne Einwilligung vorgenommene Erhebung personenbezogener Daten oder über 
die Übermittlung von Daten zu Zwecken, zu denen sie nicht erhoben wurden, werden Unterge-
brachte und andere betroffene Personen durch die Unterbringungseinrichtung informiert. Artikel 
14 der Datenschutz-Grundverordnung findet Anwendung.

 

(2) Die Unterbringungseinrichtung erteilt betroffenen Personen auf Antrag Auskunft nach Maß-
gabe von § 15 der Datenschutz-Grundverordnung.
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(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 und bei einer Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten kann  die Unterbringungseinrichtung die Benachrichtigung oder die Auskunft gemäß den 
§§ 11 bis 13 des Datenschutzgesetzes Nordrhein Westfalen beschränken.  Über die Zwecke der 
§§ 11 bis 13 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen hinausgehend, ist eine Beschränkung 
auch zulässig, sofern eine Information oder Auskunft die Erfüllung der Aufgaben nach § 1 Absatz 
2 gefährden würden.

 

(4) Bei der Entscheidung über die Notwendigkeit einer Beschränkung sind die öffentlichen Inter-
essen an der Geheimhaltung mit dem Informationsinteresse der betroffenen Person abzuwägen 
und der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten. Vor einer vollständigen Beschränkung sind 
die Möglichkeiten einer teilweisen Beschränkung der Information oder Auskunft zu prüfen. Im öf-
fentlichen Interesse geheim zu halten sind insbesondere Daten, die Rückschlüsse auf nach ge-
setzlichen Vorschriften geheim zu haltende Urheber von Informationen oder Rückschlüsse auf 
die nach gesetzlichen Vorschriften geheim zu haltende Art und Weise der Ermittlung oder die 
nach gesetzlichen Vorschriften geheim zu haltende Verarbeitung oder Übermittlung von Infor-
mationen zulassen. Bei der Ablehnung einer Auskunftserteilung findet § 12 Absatz 4 des Daten-
schutzgesetzes Nordrhein-Westfalen Anwendung. Die betroffene Person ist über die Beschrän-
kung zu unterrichten, sofern dies nicht dem Zweck der Beschränkung abträglich ist.

 

 

§ 56

Löschungsfrist

 

Personenbezogene Daten sind drei Jahre nach der vollzogenen Abschiebung, Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder vollzogenen Überstellung oder der Entlassung aus der Haft zu löschen. 
Diese Frist gilt auch für die in Verzeichnissen und Protokollen enthaltenen Daten.

 

§ 57

Ausführungsbestimmungen

 

Das für Ausländer- und Asylangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, zur Errei-
chung der Ziele dieses Gesetzes durch Rechtsverordnung ergänzende Bestimmungen über die 
für den Abschiebungshaftvollzug zuständigen Behörden, über die Aufnahme, die Feststellung ei-
ner besonderen Schutzbedürftigkeit, Unterbringung, Bewegungsfreiheit, Arbeitsmöglichkeiten, 
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die Betreuung und Beratung von Untergebrachten, über in den Einrichtungen vorzuhaltende 
Freizeit- und Sportmöglichkeiten, über Verhaltensregeln und über die Art und Weise der Doku-
mentation und Akteneinsicht zu treffen.

 

§ 58

Einschränkung von Grundrechten

 

Durch dieses Gesetz werden das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und das 
Grundrecht auf den Schutz personenbezogener Daten nach Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit 
Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes und die Grundrechte aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 und 2 
(körperliche Unversehrtheit und Freiheit der Person), Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 (Informationsfrei-
heit) und Artikel 10 Absatz 1 (Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis) des Grundgesetzes in Ver-
bindung mit Artikel 4 Absatz 1 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen eingeschränkt.“

 

38.           Der bisherige § 36 wird § 59 und in Satz 2 wird die Angabe „2020“ durch die Angabe 
„2022“ ersetzt.

 

 

Artikel 2

 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

 

Düsseldorf, den 18. Dezember 2018

 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.)

 

Armin  L a s c h e t
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Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

 

Für den Minister der Justiz

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l
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